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Liebes Forum,

Ich werde höchstwahrscheinlich zum Halbjahreswechsel (bzw. Ende Januar) mein Referendariat
in NRW abbrechen. Ich denke für einen Abbruch ist das der einzige sinnvolle Zeitpunkt, da ich
so meine eigenen Kurse zum Halbjahreswechsel geordnet abgeben kann. Jetzt sofort oder erst
Ende Februar abzubrechen scheint keine gute Option.

Nun stellt sich mir allerdings die wichtige Frage:

Wie kann ich sicherstellen, dass ich die Sonderzahlung aus den Tarifverhandlungen tatsächlich
bekomme? Soweit ich das nachvollziehen kann, soll diese mit der Gehaltszahlung für den
Februar erst ausgezahlt werden. Da die Sonderzahlung allerdings für 2023 gedacht ist, steht
diese mir auch zu. Nur habe ich jetzt die Befürchtung, dass diese Auszahlung bei Kündigung vor
Februar nicht erfolgen könnte.

Sollte ich mich also doch noch irgendwie in den Februar retten, um sicherzugehen, auch wenn
das eine Übergabe natürlich viel chaotischer machen würde?

Vielen Dank schonmal 
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